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Überbrückungshilfe 
Rechtsprechungsüberblick – Deutschlandweiter Überblick 

Die Coronapandemie ist wirtschaftlich überwunden, rechtlich ist die Aufarbeitung der 
Überbrückungshilfeprogramme aber noch in vollem Gange. Rückforderungsbescheide, 
streitige Schlussabrechnungen und Anfechtungsverfahren beschäftigen Unternehmen und 
Berater weiterhin intensiv. 

Programme und Zuständig-
keit 
Die Bundesregierung hat fünf Überbrü-
ckungshilfeprogramme aufgelegt: Über-
brückungshilfe I (Juni bis August 2020), II 
(September bis Dezember 2020), III (Ja-
nuar bis Juni 2021), III Plus (Juli bis De-
zember 2021) und IV (Januar bis Juni 
2022). Zuständige Bewilligungsbehörden 
sind die jeweils von den Ländern bestimm-
ten Stellen (in der Regel  

 

Bezirksregierungen, Landesämter oder 
vergleichbare Behörden); die Antragstel-
lung erfolgte bundesweit ausschließlich 
über akkreditierte prüfende Dritte – Steu-
erberater, Wirtschaftsprüfer und Rechts-
anwälte.  
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Die konkrete Zuständigkeit richtet sich 
nach dem Sitz des Unternehmens bzw. 
der Betriebsstätte. 

Schlussabrechnungsverfah-
ren und Rückforderungen 
1. Fristen und Folgen  

Das Schlussabrechnungsverfahren bildet 
den aktuellen Verfahrensschwerpunkt. 
Alle Empfänger waren zur Einreichung ei-
ner Schlussabrechnung verpflichtet, in der 
die tatsächlich entstandenen Umsatzein-
brüche und Fixkosten nachzuweisen wa-
ren. Die endgültige Einreichungsfrist en-
dete am 31. Oktober 2024. Fehlt die 
Schlussabrechnung, droht die vollständige 
Rückforderung der ausgezahlten Mittel, 
weil die Bewilligung als vorläufiger Ver-
waltungsakt ausgestaltet war und der fi-
nale Anspruch erst durch die Schlussab-
rechnung festgestellt wird (landesrechtli-
che Vorschriften i.V.m. den Bundespro-
grammbedingungen).  

2. Hauptsächliche Rückforderungs-
gründe 

Die Hauptgründe für Rückforderungsbe-
scheide sind 

• Geringere tatsächliche Umsatzeinbrü-
che als prognostiziert 

• Nicht förderfähige Fixkosten 
• Fehler bei Vergleichszeiträumen 
• Nichterfüllung von Mindestvorausset-

zungen (Coronabedingtheit; Umsatz-
schwelle) 

• Unvollständige Dokumentation 

3. Zinsen  

Die Bundesprogrammbedingungen ver-
weisen für die Verzinsung auf die jeweili-
gen landesrechtlichen Verwaltungsverfah-
rensgesetze. In den meisten Ländern be-
stimmt das entsprechende Gesetz einen 
Zinssatz von drei Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz (vgl. § 49a Abs. 3 VwVfG 
NRW); die genauen Regelungen können je 
Bundesland leicht abweichen. Angesichts 
des gestiegenen Basiszinssatzes kann die 
Zinslast erhebliche Zusatzbelastungen be-
deuten; der Zinsbeginn bei verzögerten 
Verfahren ist gerichtlich noch nicht ab-
schließend geklärt. 

Rechtsprechungsgrundsätze 
1. Vertrauensschutz bei vorläufigen 
Bewilligungen 

Die Vorläufigkeit des Bewilligungsbe-
scheids – also unter dem Vorbehalt der 
Schlussabrechnung – schließt schutzwür-
diges Vertrauen auf den Bestand des Aus-
gangsbescheids aus (§ 48 Abs. 2 VwVfG). 
OVG Münster (Urteil vom 16. November 
2023, 4 A 1514/18): Vorläufigkeit schließt 
Vertrauen in Endgültigkeit aus.  
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LSG Baden-Württemberg (Urteil vom 28. 
September 2017, L 7 AS 374/15); LSG Nie-
dersachsen-Bremen (Urteil vom 28. Mai 
2024, L 15 AS 159/22): Vorläufige Bewilli-
gung schafft keine Vertrauensposition; 
Vertrauen in Endgültigkeit nicht schutz-
würdig. 

2. Coronabedingtheit des Umsatzein-
bruchs 

Eine bloße zeitliche Koinzidenz zwischen 
Pandemie und Umsatzrückgang genügt 
nicht; der Antragsteller trägt die materi-
elle Darlegungs- und Beweislast für den 
Kausalzusammenhang. In der ständigen 
Verwaltungspraxis zur Überbrückungs-
hilfe III wurde die Coronabedingtheit 
grundsätzlich unterstellt, solange keine 
Anhaltspunkte für nicht-pandemiebe-
dingte Ursachen vorlagen. Das OVG Müns-
ter (Beschluss vom 22. Oktober 2025,           
4 A 1352/25) hat entschieden, dass eine 
nachträgliche Prüfung auf „ausschließliche 
Coronabedingtheit" unzulässig ist, wenn 
die Bewilligungspraxis diese Prüfung nicht 
vorsah. 

3. Förderfähigkeit einzelner Kostenpo-
sitionen 

Kalkulatorische Kosten und Eigenkapital-
zinsen sind nach der Rechtsprechung der 
Verwaltungsgerichte (z.B. VG Köln, Urt. v. 
19.04.2024, 16 K 6182/22; VG München, 
Urteil v. 10.05.2023 – M 31 K 21.6532)  
nicht förderfähig, weil die Programmbe-
dingungen auf tatsächlich anfallende, li-
quiditätswirksame Kosten abstellen; eine 
Entscheidung des BVerwG hierzu steht al-
lerdings noch aus. Bei Miet- und Pachtzah-
lungen an nahestehende Personen wird 
auf die Fremdüblichkeit abgestellt; nur 
fremdübliche Mieten sind förderfähig, 
nicht fremdübliche werden herausgerech-
net – eine Übertragung der 

steuerrechtlichen Fremdvergleichsrecht-
sprechung (BFH, Urteil vom 28. Juni 2002, 
IX R 68/99) auf das Subventionsrecht. Die 
Abgrenzung zwischen förderfähigen Per-
sonalkosten und Kurzarbeitergeld führt 
konsequent zur Ablehnung einer Doppel-
förderung: Nicht vom Kurzarbeitergeld er-
fasste Personalaufwendungen wurden 
pauschal mit 20 Prozent der Fixkosten be-
zuschusst; Kurzarbeitergeld ist auf die No-
vember- und Dezemberhilfe anzurechnen, 
die Überbrückungshilfen II und III wirken 
insoweit als Komplementärförderung 
(OVG Lüneburg, Urteil vom 01.06.2023, 14 
KN 36/22; OVG Münster, Urteil vom 
19.06.2023, 13 D 293/20.NE und Urteil 
vom 03.07.2025, 13 D 48/21.NE). 

4. Haftung prüfender Dritter 

Zivilrechtlich hat das OLG Bamberg (Urteil 
vom 19. Dezember 2024, 3 U 85/24 e) eine 
Haftung des Steuerberaters bei schuldhaf-
ter Falschberatung dem Grunde nach be-
jaht, jedoch strenge Anforderungen an den 
Kausalitätsnachweis gestellt: Es greift die 
Vermutung beratungsgerechten Verhal-
tens – der Mandant hätte bei richtiger Be-
ratung den Antrag gestellt –, doch der 
Schaden muss bei ordnungsgemäßer Bera-
tung tatsächlich vermeidbar gewesen sein. 
Verwaltungsrechtlich rechnet das OVG 
Münster                                                             
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(Beschluss vom 01.07.2025, 4 A 2468/24) 
das Verschulden des prüfenden Dritten 
dem Antragsteller zu (§ 278 BGB ana-
log/Grundsatz der Wissenszurechnung im 
öffentlichen Recht). 

5. Verbundene Unternehmen und Hol-
dingstrukturen 

Das OVG Münster (Urteil vom 6. März 
2024, 4 A 1581/23) hat klargestellt, dass 
bei verbundenen Unternehmen die wirt-
schaftliche Betrachtung auf Verbundebene 
maßgeblich ist. Der Verbund muss im An-
trag angezeigt werden; eine isolierte Be-
willigung an ein einzelnes Verbundunter-
nehmen verstößt gegen EU-Beihilferecht 
(Artikel 107 AEUV) und ist rechtswidrig. 
Vertrauensschutz ist ausgeschlossen, 
wenn der Antragsteller die Rechtswidrig-
keit kannte oder grob fahrlässig nicht 
kannte. Dies gilt auch für Landes-Soforthil-
fen: gemeinsamer Antrag, Nachweis des 
Umsatzrückgangs auf Verbundebene (OVG 
Münster, Urteile vom 15. Mai 2025, 4 A 
2550/22 und 4 A 2551/22). 

6. Konsequenzen bei versäumter 
Schlussabrechnungsfrist 

Die Rechtsprechung wendet eine restrik-
tive Linie an: Die Pflicht zur fristgerechten 
Einreichung liegt in der Sphäre des An-
tragstellers; das Verschulden des prüfen-
den Dritten wird diesem zugerechnet. Das 
OVG Münster (Beschluss vom 01.07.2025, 
4 A 2468/24) hat bestätigt, dass ein Antrag 
auf Überbrückungshilfe abgelehnt werden 
durfte, weil der prüfende Dritte über Mo-
nate hinweg trotz technischer Möglichkeit 
und mehrfacher Aufforderung keine 
Schlussabrechnung eingereicht hatte. All-
gemeine Arbeitsüberlastung oder Kapazi-
tätsengpässe begründen keine unver-
schuldete Verhinderung; nur bei nicht zu-
rechenbaren Ausnahmefällen – etwa 
schwerer Krankheit des allein zuständigen 
Beraters ohne Vertretungsmöglichkeit – 
wurde Wiedereinsetzung gewährt. 

Verfahrensrechtliche Grund-
lagen  
Bewilligungsbehörden sind landesrecht-
lich bestimmt (meist Bezirksregierungen, 
Landesämter); für den gerichtlichen 
Rechtsschutz sind das örtlich zuständige 
Verwaltungsgericht und das zuständige 
Oberverwaltungsgericht primär zustän-
dig, wobei die Verfahrensdauer aufgrund 
der hohen Anzahl anhängiger Verfahren in 
allen Ländern erhöht ist. Gegen Rückforde-
rungsbescheide ist in der Regel kein Wi-
derspruchsverfahren vorgesehen, son-
dern direkt Klage zum zuständigen VG        
(§ 40 Abs. 1 VwGO); die Klagefrist beträgt 
einen Monat (§ 74 VwGO), und die Klage 
hat aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 1 
VwGO). Ordnet die Behörde die sofortige 
Vollziehung an, ist einstweiliger Rechts-
schutz nach § 80 Abs. 5 VwGO in Betracht 
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zu ziehen; das VG gewährt ihn bei ernstli-
chen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit oder 
existenzbedrohender Vollziehung. Ergän-
zend zu den Bundesprogrammen hatten 
die Länder Landesprogramme wie Sofort-
hilfen aufgelegt, deren Aufarbeitung sepa-
rat nach landesspezifischen Bedingungen 
und ausschließlich durch Landesbehörden 
erfolgt. 

Praktische Hinweise 
Rückforderungsbescheide sollten auf 
Rechtmäßigkeit, vollständige Begründung 
und zutreffende Kostenbewertung hin 
überprüft werden. Die einmonatige Klage-
frist zum zuständigen VG ist strikt zu wah-
ren; Wiedereinsetzung ist nur in engen 
Ausnahmefällen möglich. Sämtliche Unter-
lagen zur Umsatz- und Kostenentwicklung 
im Förderzeitraum sind vollständig zu si-
chern. Die Zinslast – in der Regel drei Pro-
zentpunkte über dem Basiszinssatz – ist 
frühzeitig zu kalkulieren; eine gütliche Ei-
nigung mit der Bewilligungsstelle sollte 
geprüft werden. Soweit Fehler auf Rat-
schläge oder Versäumnisse des prüfenden 
Dritten zurückzuführen sind, sind mögli-
che Haftungsansprüche zeitnah zu prüfen 
(Verjährung beachten). Bei sofort vollzieh-
baren Rückforderungsbescheiden, die die 
Liquidität ernsthaft gefährden, sollte  

einstweiliger Rechtsschutz nach § 80 Abs. 
5 VwGO erwogen werden. 

Ausblick 

Die rechtliche Aufarbeitung wird die Ver-
waltungsgerichte und Oberverwaltungs-
gerichte aller Länder noch Jahre beschäfti-
gen. Grundsatzentscheidungen sind insbe-
sondere zur Förderfähigkeit einzelner 
Kostenpositionen, zur Coronabedingtheit 
von Umsatzeinbrüchen und zur Zinsprob-
lematik zu erwarten. Die weitere 
Rechtsentwicklung bleibt eng zu beo-
bachten. 
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Rechtsanwältin, Associate 
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